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Auszug aus der Niederschrift der GV v. 19.05.2022  

 

TOP 13 Neue Entwicklung zum Thema „Kinder- und Jugendcampus“ 

Hier: Änderung des Grundsatzbeschlusses zur Schaffung eines Kinder- und                             

  Jugendcampus vom 27.08.2020 

Vorlage G 45-5/2022 

 

Herr Wollbrecht 

Bei der Problematik „Hortcontainer“ gab es keine maßgeschneiderten Angebote für die angestrebte 

Lösung. Ein Angebot vom 12.05.22 liegt zwischenzeitlich vor (s. Anlage zur Vorlage), welches aber noch 

nicht die Endlösung darstellt. 

 

GV Herr O. Behrens 

Auf seine Nachfrage im Vorfeld wurde erklärt, dass der ASB über die Mehrkosten informiert wurde 

und sich an der Refinanzierung zu beteiligen hat. Hintergrund ist das Kindertagesförderungsgesetz, wo 

geregelt ist, wie sich die Kosten verteilen, d.h. das Land, der Landkreis und die Gemeinde. Hier müsste 

über den ASB als Vertragspartner des Landkreises zügig in Verhandlungen getreten werden.     

 

BV Herr Griese 

Die ausgereichte Vorlage wurde im Beschluss ergänzt und wird verlesen. 

  

GV Herr Völpel 
Die Bürgermeisterin sollte kurzfristig Verhandlungen mit dem Landkreis wegen der anteiligen 
Kostenübernahme aufnehmen, um hier schon Vorlauf zu schaffen. 
 
Fr. Dr. Chelvier 
Wenn der Beschluss gefasst wird, wird schnellstmöglich mit dem ASB Kontakt aufgenommen und in 
Verhandlung mit dem LK getreten.  
 
Beschluss (neu): 
Die Gemeindevertretung beschließt den Grundsatzbeschluss zur Schaffung eines Kinder- und 
Jugendcampus vom 27.08.2020 dahingehend abzuändern, dass vorerst die Optimierung des 
Raumbedarfs von Grundschule und Greenhouse School, Kinderbetreuung (Hort) sowie die 
Sanierung/der Neubau der Sporthalle priorisiert werden soll. 
Eine Machbarkeitsstudie mit den o.g. Inhalten ist auszuschreiben. 
Hierbei ist ein Areal für ein künftiges Kita/Krippengebäude mit einzuplanen und auszuweisen. 
Der Platzbedarf/Standort für ein Jugendhaus ist mit darzustellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Ausschreibung einer Containeranlage über ein Planungsbüro 
mit einer Nutzfläche von ca. 424 m² (kleine Lösung) oder alternativ ca. 685 m² (große Lösung). Die 
Anforderungen der Nutzer (ASB und GreenHouse School) sind einzuarbeiten.  
Die Standzeit wird auf 2 Jahre festgelegt. Die Angebote sollen die Kosten für Miete/Kauf/Leasing 
enthalten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15 
davon anwesend:  9 
Ja-Stimmen:  7    
Nein-Stimmen:  2   
Stimmenthaltungen: - 

(GV v. 19.05.22, TOP 13) 


